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DaS Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten am Rathaus auSsehängt, wodurHrate eine beispiellos große Verbreitung stud^

KttteU« nge« über vorkommende Ereigntffe , Notizen rc., rverve« voa der Stevaktion mit Dank angenommen
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»r. 75. Freitag , den 17. September 1915. 31. Jahrgang

Zeichnet die 3 . Kriegsanleihe.
Letzter Zeichnungstag ; Mittwoch , den 22. September.
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Amtlicher Teil.
Biehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Auf Grund der §§ 18 flg. des Biehseuchengesetzes vom 26.
1909 (Reichsgesetzbl. S . 519) wird hiermit mit Genehmigung

>i&Herrn Regierungspräsidenten folgendes bestimmt:
Nachdem in den Gemeinden Nennerod und Berzhahn durch das

brachten des beamteten Tierarztes die Maul> und Klauenseuche
mtlich festaestellt worden ist, wird hiermit die Ortssperre über die
-rannten Orte verhängt. Danach ist das Durchtreiben von Rind-
!ch, Schweinen, Schafen und Ziegen durch die Seuchenorte und
-ren Feldgemarkungeu verboten.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden nach§ 66 a.
iO. mit Geldstrafe bis 150 Mark oder mit verhältnismäßiger
ieft bestraft, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bc-
mmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

Im Uebrigen verweise ich auf meine viehseuchenpolizeiliche
«ordnung vom 30. 12. 1914, Kreisbl. Nr. 1 von 1915.

. . . Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im

.'germeist-l ireisblatl in Kraft.
Westerburg , den 16. September 1915.

Der Landrat. Abicht.
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A« die Herren Bürgermeister des Kreises.
Bei Einsendung von Geld für empfangenes Mehl rc. ist

«S auf dem Postabschnitt anzugeben— oder auch durch be-
bnderen Bericht— für welche einzelne Mehlempfänger und
Nehlposten die Zahlung bestimmt ist.

Westerburg, de» 15. September 1915.
Der Vorsitzende de» Krri«a«»schnffr»

be» Kreise« Westerburg.

werben. Sie dürfen ferner vom 18. September 1915 ab nur noch
an die Königliche Inspektion des Kraftfahrwesens in Berlin-Schöne«
berg. Fiskalische Straße, oder deren durch schriftlichen Auftrag
ausgewiesene Beauftragte verkauft oder geliefert werden. Die in
Gummi- und Regenerierfabritcn vorhandenen Bestände der vorbe-
zeichneten Art dürfen verarbeitet werden. Im übrigen werden die
obengenannten Gegenstände hiermit gemäß§ 3 der BundeSratsver-
ordnung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni
1915 beschlagnahmt.

Diese Bekannimachung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Frankfurt a. M.. den 17. September 1915.

XVIII. Armeekorps. Stell». Generalkommando
, , 8 0. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre -.der mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder ein anderes Beräußer-
ungs- oder Erwerbsgeschäft über ihn absckließt;

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

3. wer den nach§ 5 erlassenen AusführungSbestimmungen zuwiderhandelt.

icher

Siechtrags-Verordinng
u  r « der Bekanntmachung , betreffend
«standserkebnng und Beschlagnahme von Kautschuk

Guttapercha, Kalanta und Asbest sowie von
Mb- »m» Lertigfabrikatrn «ater Verwendung dieser

Rohstoffe
(V. 1. 663|6. 15. «. R. A.).

Nachstehende NachtragSveroidnung wird auf Grund deS Gesetzes
i den Belagerungszustand vom4. Juni 1851 bzw. auf Grund

- Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November
u . hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerke«,

lebe Uebertretung, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
©trafen verwirkt sind, nach§ 6* derBuodeSratsoerordnung

.k die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915
^Gesetzt, !. S . 357) bestraftw-rd.

Die tn ber genannten Verfügung in § 2 b unter IV
0 genannten Gegenstände:
i„ t»Süntoreifen mit Nietenu. ohne solche'
12 Luftfchläuchc, dunkel, schwimmend,

Luftschläuche, rot,
16  Gummiabfälle, schwimmend,

dann meldepflichtig, wenn die«nter § 5 der genannte«

gleich ob
im ganzen oder

zerschnitten,
/irtofü • wn,i  muücpiiiqjug , ivcim vic inner § ü oci gcnunmc»

888R fl sür diese Waren genannten Mtndestmengeo nicht erreicht

Bekanntmachung
betreffend Keschlagnahme der deutschen Schafschur.

Nachstehende Anordnungen werden auf Grund des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom4- Juni 1851 bezw. auf Grund des
Bayerischen Gesetz.-s überden Kriegszustand vom5. November 1912
hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, baß
jede Uebertretung, soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, nach§ 6 der Dunderrgts-Verordnung
über Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs«
Gesetzbl. S . 357) bestraft wird'*). Auch kann der MilttärbefehlS-
habcr die Schließung der Betriebe anordneu.

8 1.
Inkrafttreten.

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit Beginn
des 18. September 1915 in Kraft.

8 2.
Bo « der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung betroffen sind:
1 der Äoklertrag der deutschen Schafschur 1914/15 sowie das

Wollgefälle bei den deutschen Gerbereien(im nachstehenden kurz
„Wollertrag 191</15" genannt), soweit er noch nicht gemäß den
„Ausfübrungsbestimmungen zur Beschlagnahme der devtschea Schaf¬
schur 1914|15(W. I. 250l|3. 15. K. N A.) in das Eigentum von
Fabrikanten von Heeres- oder Marinebedarf übergegangen ist,

2. der Wollertraa der deutschen Schafschur 1915|16, gleichviel,
ob er sich bei den Schafhaltern, an sonstigen Stellen oder noch auf
den Schafen befindet, sowie das Wollgefälle bei den deutschen Ger»
bereie» (im nachstehenden kurz Wollertrag 1915/16 genanut.)

8 3.
Beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände(§ 2)
sind beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten ist
«ud rechtsgeschäftliche Versügnugen über ste nichtig find. Den



rechts,eschSftliche« » erfögutia« stehen Lerfügnn,e« gleich, die im
Wege der Zwangsöollstreckung oder Arrestvollziehuna erfolgen.
Trotz der Beschlagnahme sind alle Verävderusgen und Verfügungen
rulilssig, die durch diese Bekanntmachung ausdrücklich gestattet sind,
»der die mit Zustimmung deS Königlich Preußische« KriegSministe-
riuwS in Berlin. KriegS-Rohst-ff-Abteilssg. erfolgen.

8
Wasche« der beschlagvahmte« Wolle.

Das Wasche« des beschlagnahmten, noch nichts« Fabrikanten
für Heeres- und Marinebedarf verkauften Reste? des Wollertrages
1914/15 und des beschlagnahmten Wollertrages 1915116 wird wie
folgt geregelt: _ , , . ÄJP  .

Die Wolle muß spätestens 12 Wochen nach dem Scheren oder
Falle« in eine der nachstehend aufgeföhrten Wäschereien zum Wa¬
sche« eingeliefert werden: _ ^

Bischmetler Carbonisier-Anstalt und WollwäschereiA.-G. vorm.
E. Lix, Bischweiler, Kr. Hagenaui. Elf.,

Bremer Wollkämmerei, Llumenthal, Provinz Hannover.
H. »atz Sohn, Cassel,
MoSbacheru. To-, Cassel,
Emil Rubensoh» u. Co., Caffel-Dreitenbauseo,
Wollwäscherei und Kämmerei Döhren-Hannover, Haunover-Dühren,
Boigtläudische Earbonister-AnstaltA.-G., Grün. b. Lengefeldi. B.,
Kirchhaiver WollwäschereiG. w. b. H.. KirchhainR. L..
Ostvreußische DampfwollwälchereiA.-S-, Königsbergi. Ostvr.,
Leipziger Wollkämmerei, Leipzig.
Bremer Wollwäscherei. Lesumb- Bremen,
G. A. Weller. Leutersbachb. Kircbbeigs. Sa ..
Mylauer Wollkämmerei Georg! u. Co„ G. m.b. H, Mylau l. B-,
Wollwäscherei und Earbonister-Änstalt Neuhütte, Gebr. Lenk,

Neuhütteb. Lengenseldi. K.. ^ r m
Deutsche Wolle«tsettunqA -k .. Oberhemsdorfb. Reichenbachi-B-,
Rothenburger Wollwäscherei Carl Heine. Rothenbarga. d. Oder.
Wollwäscherei und Carbonifler-Antzalt Fr . W. Schreiterer, Unter-

heinsdorf, b. Reichenbschi. B.,
F. H. Schroth, Wurzen,
Hamburger Wollkämmerei. Wilhelw.Sburg.
R. Dietrichu. Co.. Lengenfeldi. B.

Diese Wäschereien sind durch die Heeresverwaltung verpflichtet
morde«, die Wolle binnen acht Wochen nach Einlieserung settfrei,
d. h. mit einem bet der Analyse festgestellten Fettgehalt von höch¬
stens str vom Hundert, zu waschen und das Lerkaussgewichtaus
einen Feuchtigkeitsgrad von 17 vom Hundert konditioniert festzustellen.
Sie find ferner verpflichtet worden, die Wäsche der zugeführten
Wollmengen zu den mit ihnen vereinbarten Tarifsätzen, d. b. O.-s M.
für 1 kg auf gewaschenes Gewicht gerechnet, rinschl. Sortierung
bis zu 20 vom Hundert Unter- und Redensarten, und O.ooM. für
1 kg  Zuschlag auf gewaschenes Gewicht bet Sortierung über 20
vom Hundert Unter- und Nebevsorten gerechnet, bei sorfortiger Bar¬
zahlung ohne jeden Abzug(Verpackung zu Lasten des Käufers) zu
bewirke». Der Waschlohn ist der Wäscherei vor Ablieferung der
fertiggewaschenen Wolle von dem Verkäufer der Wolle zu erstatten.

Die Wäschereien unterstehen der dauerndenU-berwachung durch
die KriegS-Rohstoff-Nbteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums in Berlin.

8 5.
Verkämme « »er beschlagnahmten Wo«,.

DaS Verkämmen des Wollertrages 1914|15 und des Woll-
ertrages 1915116 ist verboten, soweit nicht durch ausdrü̂ ltche Ver-
süguug der Kriegs.Robstofs-Abieilung deS Königlich Preußischen
Kriegsministeriums in Berlin hierzu Erlaubnis erteilt worden ist.8 6.

Deräus ;erir«g - er beschlssnahmte « Wolle.
Die Wolle darf nur veräußert werden:

a) an die Sriegswollbedarf-Aktieogrsellschast, fBerlrn SW . 48,
Berl. Hedemannstraße3, Iit u Ä

b) an Personen, Firmen oder Gesellschaften, welche die Wolle
unmittelbar oder mittelbar an die KriegSwollbedars-Aktienge-
sellschaft, Berlin SW . 48, Verl. Hedemannst. 3. verkaufen.
Der Schashalter hat die Wolle, wenn er an einen Händler

veräußert, frei nächste Bahnstation, wenn er an die Kriegswollbe.
darf AktiengesellschaftBerlin veräußert, frei Wäscherei zu liefern.

Die geschorene Wolle oder daS Wollgefälle bei den deutschen
Gerbereien muß spätestens zehn Wochen nach der Einlieferung rn
ei«e der zugelafleoen Wäschereien(§ 4) tu Vas Eigentum der Kriegs-
wollbedarf'AktiengesellschaftBerlin üvergegangen seimii

Die Mengen einer Partie, welche ein Schashalter an die Kriegs-
wollbedarf-Aktiengesellschaft Berlin verkauft, müssen mindestens 1000
fix Rohwolle, die Mengen einer Partie, welche Nichtschashalter an
die KriegSwollbedarf-Aktiengksellschast Berlin verkaufe«, mindestens
7000 kg Rohwolle betragen. m v , _

K,S zum 31. Dezember 1915 müssen sämtliche Bestände des
Wollertrages 1914|15 in daS Eigentum der KriegSwollbedarf Ak¬
tiengesellschaft Lettin übergegangen sein.

Zu diesem Zwecke ist eS gestattet, im Monat Dezember auch
kleinere Mengen als die im vorstehenden geuanuten Mindestmengen
an die KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft Berlin zu verkaufen.

derB§7 - r.Ueber«ahmepreise.
Für das nach8 4 festgestellte Lerkaufsgewicht reingewaschei, Aug.

Wolle hat die KriegSwollbedarf.Bktiengesellschaft Berlin dem SSerfaaf,
a) soweit er Schafhalter ist. den auf Grund der durch die $

kaantmachung vom 22. Dezember 1914 über die Höchstpp zilz 8
für Wolle und Wollwaren festgesetzten Höchstpreise für getv gegen
scheue Wollen festgestellten UebernahmepreiS. von di

b) soweit er nicht Schashalter ist. diese» UebernahmepreiS zuzj,eniäß
lich einer Vermittlungsgebühr von 2 vom Hundert zu zahh den di

Ueber den von der KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft den be
zahlenden UebernahmepreiS entscheidet mangels Einigung endgöl Am
die KriegS-Rohstoff-Abteilung des Kgl. Preußischen Kriegsminiii! von d>
umS in Berlin nach Anhörung einer Sachverständigen-Kommisst Ortßp
deren Zusammensetzung die Kriegs-Rohstoff-Abteilung unter Zu, für d,
hung von Sachverständigen aus den Kreisen der Tuchsabrikaud Schl«!
der Wollhändler und der Schafzüchter bezw. Gerber-Sachverständh dann,
vornimmt. Lrtsv

8 8. ihnen
Kerteil««- - er beschlagnahmte« Msll». nngeffi

Die Verteilung der beschlagnahmten Wolle erfolgt durch brand
KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft. Berlin SW . 48, Verl. Hr laubni
mannstraße3. Diese Gesellschaft verteilt die von ihr erworb Stucks
Wolle unter Genehmigung der Kriegs.Rohstoff-Abteilung des 8DieG
Preußischen Kriegsmintsteriums in Berlin an solche inlandiß launtu
Verarbeiter, welche die Wolle nachweislich zur Ausführung, bfj'onb
Aufträgen der deutschen Heeres- oder Marineverwaltung brau- k»er ii

Die im 8 4 genannten zugelossenen Wäschereien sind du dichtb
die Heeresverwaltung verpflichtet worden, für die Ueberwachung Ke,
endgültigen Ablieferung der von ihnen gewaschenen Wolle an tz-rM
solche Verarbeiter zu sorgen, die ihnen voa der Kriegswollbed
Aktiengesellschaft als Empfänger aufgegeben werden.

8 9.
Ausnahme«.

Soweit der im 8 2 genannte Wollertrag 1914115 bis
Ablauf des 31. August 1915 bereits in die in den „AusführungS
stimmuogen zur Beschlagnahme der deutsche» Schafschur 19141'

Die
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(W I. 250113. 15 K. R. 91.) genannten Waschereien eingeltt!nrassrg
worden ist. darf er noch nach Maßgabe dieser AuSführungSbe«
mungen gewaschen und — soweit er bis zum 31. August 1915
reits an solche inländischen Verarbeiter verkauft ist, die die A
zu Heeres- oder Marinelieferungen verarbeiten— an diese
liefert werden.

8 10.
Freigabe.

Anträge von Schafhallern auf einmalige Freigabe ger
Mengen aus eigenem Besitz bis zum Höchstgewichte von 5 kgffmerg.
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gewicht(Schmutzwolle), die nur im eigenen Haushalt des 6
Halters versponnen und verwendet werden dürfen, können mit'
Kopfschrift„Wollbeschlagnahme" an die Kriegs-Rohstoff-Abtel!
des Kgl. Preußischen Kliegsministeriums, Sektion W. I., Bl 9
SW . 48, Verl. Hedemannstraße 11, gerichtet werden. gesuck

Von denjenigen Wollen, deren Ankauf die Kriegswollh iabschri
Aktiengesellschaft ablehnt, sind innerhalb zwei Wochen nach Emm
des ablehnenden Bescheides Muster unter genauer Angabe berLr v
gelehnten Mengen an die Kriegs-Robstoff-Abteilung deS Köe» '
Preußischen Kriegsmintsteriums, SektionW. I., Berlin SW.t ^ ,-
Verl- Hedemannstr. 11, zu senden. Die Kriegs-Rohstoff-Abtei
bestimmt über die Verwendung dieser Wollen oder gibt sie fr«

8 ii . ^
Uervot der varzeMgen Schar.

Das Scheren der Schafe zu einer früheren als der in a»>t
Jahren üblichen Zeit ist verboten.

8 12.
Anfrage« und Anträge. ^ n . .

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen SH«
und Anträge sind mit der Kopfschrift„Wollbeschlagnahme
Kriegs Rohstoff-Abteilung des Kgl. Kriegsministeriums, Sektion'
Berlin SW. 48. Verl. Hedemannstr. 11, zu richten.

Frankfurt a . M . , den 17. September 1915.
XYlll . Armeekorps. Stellv. Generalkomm«»

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis fl
tausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höherev
verwirkt sind, bestraft: ,

1. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, vkv
oder zerstört, verwendet, verkauft oder ein anderes Veräußerung
Erwerbsgeschäft über ihn abschließt;

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu veb
und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt; . y ß

3. wer den nach8 5 erlasienen Ausführungsbestimmungen zuwrderW

Die Gehöfte des Michel Schüler und des Alois &
Neuhäusel, des Jakob Schenkelberg zu Herschbach, des I.
Jäger, Peter Waßmann, Jos. Martin, des Beruh. Waß>"
Joh. Paul Kalb und des Bullenhalters Pet. Höhn zu^
hausen, in denen die Maul- rmd Klauenseuche amtlich seM
worden ist, sind als Sperrbezirke erklärt worden.

Montadanr, den 13. September 1915. Der K«
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v Ausführuugsbestimmuuße«
her Bekanntmachung des Stellvertreter» de» Reichskanzlers vom

ewaschk», Aug. 1915 über ein Schlachtverbot für trächtige Kühe undSSerfaafi
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-öchstpi!

zu zahl
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iSminisj,
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Sauen.
(Reichs-Gcsetz-Blatt S . 515.)

Al» Behörden, die gemäß§ 2 der Bekanntmachung bei Vor-
>ür ge>r [(egen eine» dringenden wirtschaftlichen Bedürfnifles Ausnahmen

von dem Verbot der Schlachtung zulafse« können, und denen die
eis zuzj gemäß§ 3 vorgenomwencn Schlachtungen anzu»eigen sind, wer»
r» die für den Schlachtungsort zuständigen Ortspolizeibehör»

den bestimmt.
Ausnahmen gemäß § 2 der Bekanntmachungkönnen auch

von der für den Wohnsitz des Eigentümers des Viehs zuständigen
Ortspolizeibehörden zugelassen werden. In diesen Fällen sind
für das Vieh Ursprungszeugnisse beizubringen und vor der
Schlachtung den amtlichen Fleischbeschauern vorzulegen, die sie
dann zu vernichten haben. Die Ursprungszeugnisse sind von den
Ortsvorstehern mit Gültigkeit von 14 Tagen auSzustellen. AuS
ihnen muß Name und Wohnort des Besitzers, Farbe, Abzeichen,
ungefähres Alter und etwaige Kennzeichen(Ohrmarke. Horn»

durch brandu. dgl.) des trächtigen Stückes zu ersehen sein. Die Er-
erl. He lnubnig der OrtSpolizeibehörbe zur Schlachtung des trächtigen
erworb Stücks ist auf diese UrsprungSzeugniffe zu setzen.

Die Gestattung von Ausnahmen aus Grund des § 2 der Be-
Iwntmachung darf nur in Einzelfällen erfolgen, in denen eine

hrung besondere wirtschaftliche Zwangslage des Eigentümers vorliegt
brami kder in denen ein dringendes Fleischbedürfnis auf andere Weise

dv vicht befriedigt werden kann.
Krrli« W. 9, den3. September 1915.

" .5" Wer Minister für Landwirtschaft Domüuea «. Forste«.wollbed, -
Die in der Gemeinde Mengerskirchen aufgetretene Maul-

Klauenseuche ist erloschen und ist die Gemeinde wieder frei
i der Seuche. Die angeordneten Sperrmaßregeln habe ich

, ite aufgehoben.
ubrunfl' Met lbur,,  den 11. September 1915. Der Karrdrat.

1914| Ein schöner, Westerwälder,
eingeliei massiger, frommer
ungsbeh
>t 1915
die A

diese»

In unserm HandelsregisterB ist heute unter lfde. Nr. 2
bei der GesellschaftT - uwerke $oru, Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung i« Miümrrod folgendes eingetragenworden:
Spalte 5: Der Bücherrevisor Nikolaus Auberti « i» Trier

ist anstelle der früheren Geschäftsführer zum alleinigen
Geschäftsführer bestellt.

Spalte 7: Die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter ist er¬
forderlich:
ü) bei Erhöhung der Gehälter der Geschäftsführer,

welche einschl. Reise- und Bürokosten 7500 Mk.
das Jahr nicht übersteigen dürfen,

b) zur Festsetzung der Verkaufspreise.
Renuerod , den 13. September 1915.

Koutsliches Amtsgericht
6356 Abteilung I.

Zeichnungen auf die
Kriegsanleihe

werden kostenfrei entgegengenommenbei unserer Hauvtkaffe(Rhein-
straße 32), deu sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen so¬
wie den Kommissaren der Naffauischen Lebensverstcherungsanstalt.

Für die Aufnahme vo,r Lombardkredit zwecks Einzahlung auf
die Kriegsanleihen werden5ll* Prozent und, falls LandeSbank»
schuldverschreibungen verpfändet werden5 Prozent berechnet. Solle«
Guthaben aus Sparkaffenbüchern der Nasiauische« Sparkasse zu
Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung
einer Kündigungsfrist, falls die Zeichuuug bei unseren **r-
genannten ^ eichnnugsstelle« erfolgt.

Miesbade «, den 1. September 1916.
Direktion der Naffauifche» LaadeSbank.

BuUe^
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Seien Sie nicht gleichgültig
dem ungeheuren Vorteil gegenüber, den Ihnen das selbsttätige
Waschmittel Persil beim Waschen bietet.

Sie schonen Ihre Wäsche
dabei bedeutend, denn Persil wäscht ohne Reiben und Bürsten
nur durch einmaliges */*—7*ständiges Kochen. Jede Zutat von
Seife, Seifenpulver oder sonstigen Waschmitteln ist unbedingt zu
vermeiden, da diese die

selbsttätige Wirkung
von Persil nur beeinträchtigt und dessen Gebrauch

unnütz verteuert.
Man beachte folgende

' GEBRAUCHS - ANWEISUNG:
Man löse Persil in kaltem Wasser durch Umrühren im
Kessel auf, lege die Wäsche hinein und bringe sie langsam
zum Kochen . Nachdem die Wäsche V4 bis V* Stunde
unter zeitweiligem Umrühren gekocht hat, lasse man sie in
der Lauge einige Zeit stehen und spüle sie dann in klarem,
möglichst in warmem bis heißem Wasser sorgfältig aus.

HENKEL & Cie ., DÜSSELDORF,

K“ n Hcnkcl ’s Bleich - Soda.



5"!«Deutsche Aeichsanleihe.
(Dritte Kriegsanleihe .)

Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere5»/o Schuldverschreibungen
Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Die Schuldverschreibungen find seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 nicht wndb-
bis dahi « kan« also auch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werde «. Die Inhaber könne« jedoch darüi
wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung usw.) verfügen.

Bedingungen.
1. Zeichnnngsstelle ist die Keich«I»a«k. Zeichnungen werden

von Sonnabend , den 4 . September , an bis Mittwoch , den 22. September, mittags 1 Uhr,
bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr . 99) und bei allen Zweiganstalten der R«

bank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen . Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung
der Königliche» S-ehandln- s (Preußischen Staatsbank) und der Preußische« Zentral-Genossenschaft- Kasse in

Kerii«. der KSniglichen Hanpti»ank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten, sowie
sämtlicher deutschen Banken , Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Verbände,
jeder deutschen Lebensversicherungsgesellschaft und
jeder deutschen Kreditgenossenschaft erfolgen.

Auch die Post nimmt Zeichnungen an allen Orten am Schalter entgegen. Auf diese Zeichnungen ist zum 18. Oktober
Vollzahlung zu leisten.

2. Die Anleihe ist in Stücken zu 20  000 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200  und 100  Mark mit Zinsscheinen zahlbar am I.April
-* _i - v . o mrr 1 Qftvrtf 1916 prffp ftmSfrfaptn nm 1 1916 fi
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Sperre bi's " l5 ' Oktöber 19°16 beantragt ' wird , 98 .80 Mark für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der Ali,
Stückzinsen (vergl . Z . 8) .

4. Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin,
zum 1 Oktober 1916 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet . Eine Sperre wird durch drese Niederlegung nicht bedi,»«' u
der Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist — zurücknehmen. Die von dem Kontor für Wertpqi
ausgefertigten Depotscheine werden von den Darlehnskassen wie die Wertpapiere selbst beliehen. '

5. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten , Bankgeschäften, öffentlichen Sparkassen , Lebensversicherungsgesellsch, >ie fte
und Kreditgenossenschaften zu haben . Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsschemen bm
erfolgen .- Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstalten ausgegeben . dem h:

6. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt , lieber die Höhe der Zuteilung entscheidet das Ermessen der Zeichm
stelle Besondere Wünsche wegen der Stücketnvg sind in dem dafür vorgesehenen Raum ans der Vorderseite des Zeichm
scheines anzugeben . Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdzuck gebracht, so wird die Stückelung von den Vermittle! eichtz
stellen nach ihrem Ermessen vorgenommen . Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht stattgegeben rvê j. B.

7. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 30. September d. Js . an jederzeit bezahlen.
Sie sind verpflichtet:

30 0/0  des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Oktober 1915
20 o/o „ „ „ „ „ 24. November 1915
25 0/0 . „ „ 22 . Dezember 1915
25 °/o „ „ , „ „ 22 . Januar 1916

zu bezahlen . Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden , durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts . — -- <•
die Zeichnungen bi » zu 1(100 Mark brauche « diesmal nicht bi » zum erste « Ginzahl « « , »1ermiu voll bezai," jW
werden . Teilzahlungen sind auch auf sie jederzeit, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts ge>w '»«gen
doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden , wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Marker Mio!

Beispiel: ES müffen also spätester»« zahlen:
die Zeichner von Mk. 300

Mk. 100 am 24. November, Mk. 100 am 22. Dezember, Mk. 100 am 22. Januar,
die Zeichner von Mk. 200

Mk. 100 am 24. November, Mk. 100 a» 22. Januar,
die Zeichner von Mk. 100

Mk. 100 am 22. Januar.
Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
Die im Laufe befindlichen «nnerzi »»»ttcken Schatzanweisungen des Reichs werden unter Abzug von 5 °/o Diskont

Zahlungstage , frühestens aber vom 30. September ab, bis zu dem Tage ihrer Fülligkeit in Zahlung genommen . . -
6 . Da der Zinsenlauf der Anleihe erst am 1. April 1916 beginnt , werden auf sämtliche Zahlungen 5 0/0  Stückzinsen vom Zahl°>Ä

tage , frühestens aber vom 30 . September ab, bis zum 31. März 1916 zu Gunsten des Zeichners verrechnet . ^ «,
für Schuld i9J

Beispiel: Vo» de« in Z. 3 genannten Kaufpreis gehen danach ab für Stücke emtrMM , .
bei Zahlunib»S zum 30. September Stückzinsen für ein halbe« Jahr— 2>j, %,  tatsächlich zu zahlender Betrag also nur Mk. » <>,50 Mk. » «>’. , ‘ Btr
„ .. am 18. Oktober ,, für 162 Zm = 2,25%. » « .75 Mk. » «$ UH
„ „ «24.  November für 126 Tage— 1,75°/o, « „ , » 97 .25 Mk. » «>

für je 100 Mk. Nennwert. Für jede 18 Tage, um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt, ermäßigt sich der StücknnSbetrag um 25 Psennia
9. Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag vom Neichsbank-Direktorium ausgestellte Zwiscke « sckei«e

gegeben, über deren Umtausch in Schuldverschreibungen das Erforderliche später öffentlich bekanntgemacht wird . Die ®
unter 1000 Mark , zu denen Zwischenscheine nicht vorgesehen sind, werden mit größtmöglicher Beschleunigung fertiggestellt MI
russichtlich im Januar 1916 ausgegeben werden.

-rrlt «, im August 1915.

Weichsöclnk -Airektorium.
Ljavenstei «. v . Grimm.
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